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Anlage 2: Standortkriterien 

I. Allgemeines 

Die Luftqualität wird in allen Untersuchungsgebieten nach folgenden Kriterien beurteilt: 

 1. Die Luftqualität wird an allen Orten, mit Ausnahme der in Punkt 2 genannten Orte, nach den in 
den Abschnitten II und III für die Lage der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen 
festgelegten Kriterien beurteilt. Die in den Abschnitten II und III niedergelegten Grundsätze 
gelten auch insoweit, als sie für die Bestimmung der spezifischen Orte von Belang sind, an denen 
die Konzentrationen der einschlägigen Schadstoffe ermittelt werden, wenn die Luftqualität durch 
orientierende Messungen oder Modellierung beurteilt wird. 

 2. Die Einhaltung der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten Grenzwerte wird an 
folgenden Orten nicht beurteilt: 

 a) Orte innerhalb von Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat und in denen es 
keine festen Wohnunterkünfte gibt; 

 b) auf Industriegeländen oder in industriellen Anlagen, für die alle relevanten Bestimmungen 
über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten; 

 c) auf den Fahrbahnen der Straßen und – sofern Fußgänger für gewöhnlich dorthin keinen 
Zugang haben – auf dem Mittelstreifen der Straßen. 

II. Großräumige Standortkriterien 

 a) Schutz der menschlichen Gesundheit 

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
vorgenommen werden, sollen so gelegt werden, dass 
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 i) Daten zu den Bereichen innerhalb von Untersuchungsgebieten gewonnen werden, in denen die 
höchsten Konzentrationen auftreten, denen die Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder 
indirekt über einen im Verhältnis zur Mittelungszeit der betreffenden Grenzwerte 
signifikanten Zeitraum ausgesetzt sein wird; 

 ii) Daten zu Konzentrationen in anderen Bereichen innerhalb von Untersuchungsgebieten 
gewonnen werden, die für die Exposition der Bevölkerung im Allgemeinen repräsentativ sind. 

Die Probenahmestellen sollen im Allgemeinen so gelegt werden, dass die Messung sehr 
begrenzter und kleinräumiger Umweltbedingungen in ihrer unmittelbaren Nähe vermieden wird. 
Probenahmestellen sollten möglichst auch für ähnliche Orte repräsentativ sein, die nicht in ihrer 
unmittelbaren Nähe gelegen sind. Als Anhaltspunkt gilt, dass eine Probenahmestelle so gelegen 
sein soll, dass sie – soweit möglich – für die Luftqualität eines Straßenabschnittes von nicht 
weniger als 100 m Länge bei Probenahmestellen für den Verkehr und nicht weniger als 250 m 
mal 250 m bei Probenahmestellen für Industriegebiete sowie eines Gebiets von mehreren 
Quadratkilometern bei Probenahmestellen für städtische Hintergrundquellen repräsentativ ist. 

 b) Schutz von Ökosystemen und der Vegetation 

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz von Ökosystemen und der Vegetation 
vorgenommen werden, sollen so gelegt werden, dass sie nicht im unmittelbaren Einflussbereich 
von NOx- bzw. SO2-Emittenten liegen. In Ballungsräumen sind keine Messungen vorzunehmen. 
Die Luftqualität soll für einen Bereich von einigen zehn Quadratkilometern repräsentativ sein. 

III. Lokale Standortkriterien 

Leitlinien über die Situierung von Messstellen: 

Der Luftstrom um den Messeinlass darf nicht beeinträchtigt werden (die Luft sollte grundsätzlich in 
einem Bogen von mindestens 270° bzw. – bei Probenahmestellen an der Baufluchtlinie – von 180° frei 
strömen), und im Umfeld des Messeinlasses dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die den Luftstrom 
beeinflussen (Gebäude, Balkone, Bäume und andere Hindernisse sollten einige Meter entfernt sein, und 
Probenahmestellen, die für die Luftqualität an der Baufluchtlinie repräsentativ sind, sollten mindestens 
0,5 m vom nächsten Gebäude entfernt sein). 

Der Messeinlass muss sich grundsätzlich in einer Höhe zwischen 1,5 m (Atemzone) und 4 m über dem 
Boden befinden. Ein höher situierter Einlass kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn die Messstation für ein 
großes Gebiet repräsentativ ist. 

Der Messeinlass darf nicht in nächster Nähe von Quellen platziert werden, um die unmittelbare Einleitung 
von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind, zu vermeiden. 

Die Abluftleitung der Messstation ist so zu legen, dass ein Wiedereintritt der Abluft in den Messeinlass 
vermieden wird. 

Bei allen Schadstoffen müssen verkehrsnahe Messstationen mindestens 25 m vom Rand verkehrsreicher 
Kreuzungen und höchstens 10 m vom Fahrbahnrand entfernt sein. Als verkehrsreiche Kreuzung gilt in 
diesem Fall eine Kreuzung, die den Verkehrsstrom unterbricht und Emissionsschwankungen (Stop & Go) 
gegenüber dem Rest der Straße verursacht. 

Jede Abweichung von den genannten Kriterien ist nach den Verfahrensvorschriften gemäß § 7 Abs. 5 
umfassend zu dokumentieren. 
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